
EINWILLIGUNG DER EU-DSGVO DATEN NUTZUNG BEIM SV 1910 BRACHELEN  E.V. 
 

Ich ____________________________________________________________ 

(Vorname, Name, Anschrift)  

 

willige ein, dass der SV 1910 Brachelen e.V.  zum Zweck der Verwaltung der Mitgliedschaft, 

Mitwirkung bei behördlichen Erlaubnissen (z. B. Fussball Verband Mittelrhein FVM usw.), 

• meinen Vornamen, Zunamen, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit, Anschrift, Telefon-

Nummer, Telefaxnummer und Email-Adresse zum Zweck der Veröffentlichung meiner Daten 

in der Tagespresse, im Internet, zum Beispiel auf der Web-Seite des Vereins oder Facebook, 

Twitter, Instagram, Fussball.de, FuPa Westrhein etc. 

• Spielergebnisse  

 eigene und fremde Fotografien 

im Sinne von Art. 6 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erheben, verarbeiten und nutzen 

darf. 

Mir ist bekannt, dass meine Daten an übergeordnete Gliederungen und Verbände des z.B. Fussball 

Verbands Mittelrhein FVM verbandsinterne Zwecke weitergegeben und meine erhobenen Daten an 

externe EDV-Dienstleister übermittelt werden.  

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 

Beachtung der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzeserhoben, verarbeitet, genutzt und über-

mittelt werden. Sie finden bei  Auftragsverarbeitern nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutsch-land, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraumes statt. Die Erhebung, Verarbeitung, 

Nutzung und Weitergabe meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: 

Vorstand SV 1910 Brachelen e.V., Finkenweg 13, 41836 Hückelhoven-Brachelen 

Email an: stephan.matzerath@sv1910brachelen.com  

 

__________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

__________________________________________ 

Erziehungsberechtiger von Kinder bis zum 16 Lebensjahr. * 

 

mailto:stephan.matzerath@sv1910brachelen.com


EINWILLIGUNG DER EU-DSGVO DATEN NUTZUNG BEIM SV 1910 BRACHELEN  E.V. 
 

Siehe Hinweis  * 

Art. 8 DSGVO  

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der 

Informationsgesellschaft  

(1)  ¹ Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der 

Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr 

vollendet hat. ² Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 

Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen 

Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. ³ Die Mitgliedstaaten können 

durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch nicht 

unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 

Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger 

der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur 

Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, 

unberührt. 

Erwägungsgrund 38  

Besonderer Schutz der Daten von Kindern* 

 ¹ Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der 

betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind. ² Ein solcher besonderer Schutz 

sollte insbesondere die Verwendung personenbezogener Daten von Kindern für Werbezwecke oder 

für die Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen und die Erhebung von 

personenbezogenen Daten von Kindern bei der Nutzung von Diensten, die Kindern direkt angeboten 

werden, betreffen. ³ Die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im 

Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten 

werden, nicht erforderlich sein. 

 


